
SO28
AUGUST

FÜR KINDER
LOHR
Spessartmuseum, 15 Uhr: Märchen

MO29
AUGUST

FÜR KINDER
DIEBURG
Stadtbücherei, 16 – 17 Uhr: Lesezeit

DO1
SEPTEMBER

FÜR KINDER
BUCHEN
Mehrgenerationentreff, 15.30 Uhr:
Vorlesestunde für Grundschüler

... UND SONST
GEMÜNDEN
Pfarrheim St. Peter und Paul,
10 Uhr: Krabbelgruppe

JOHANNESBERG
Mehrgenerationenhaus,
7.45 – 11 Uhr: Frühstück,
9.30 – 12 Uhr: Krabbelgruppe

SA3
SEPTEMBER

FÜR KINDER
DIEBURG
Stadtbücherei, 11 Uhr:Vorlesewerkstatt

SO4
SEPTEMBER

FESTE
HANAU-KLEIN-AUHEIM
Wildpark Alte Fasanerie,
11 – 18 Uhr: Waldfest
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RECHTSTIPP

KUCKUCKSKINDER:
VATER SEIN IST MEHR ALS DER ZEUGUNGSAKT

»Ich weiß gar nicht mehr, wie es
weiter gehen soll!« Vor mir saß –
völlig verzweifelt – mein Mandant,
der sich gerade von seiner Ehefrau
getrennt hatte. Im Zuge der heftigen
Auseinandersetzung hatte ihm seine
Ehefrau eröffnet, dass er nicht der
Vater der siebenjährigen Lisa sein
soll. Ist Lisa ein »Kuckuckskind«?

BIOLOGISCHE
VATERSCHAFT
Um die Vaterschaft klären zu lassen,
besteht entweder die Möglichkeit,
isoliert nur ein DNA-Gutachten ein-
holen zu lassen oder ein gerichtliches
Vaterschaftsanfechtungsverfahren
durchzuführen. Sollte die Mutter die
erforderliche Einwilligung für das
isolierte Gutachten verweigern –
heimliche DNA-Tests sind unzulässig
– kann das Gericht die Einwilligung
ersetzen. Wird nur isoliert ein Gut-
achten eingeholt, hat das Ergebnis
keine rechtlichen Konsequenzen.
Wird jedoch ein gerichtliches Vater-
schaftsanfechtungsverfahren durch-

geführt und bestätigt sich der Ver-
dacht, dass man nicht der biologische
Vater ist, enden alle Rechte und
Pflichten des juristischen Vaters mit
sofortiger Wirkung. Das gerichtliche
Vaterschaftsanfechtungsverfahren
kann allerdings nur innerhalb einer
Frist von zwei Jahren ab Kenntnis der
Umstände, die gegen eine Vaterschaft
sprechen, geltend gemacht werden.

SCHADENSERSATZ
Hat sich bestätigt, dass ein Kind
»unter geschoben« worden ist, stellt
sich die Frage, ob man Schadens-
ersatz gegenüber dem biologischen
Vater des Kindes geltend machen
kann. Der Anspruch selbst ist un-
streitig, allerdings muss man natür-
lich wissen, wer der Erzeuger ist; und
hier fangen die Probleme an. Die
Kindesmutter muss nämlich nicht
den Namen des Erzeugers preisgeben,
wie das Bundesverfassungsgericht
entschieden hat. Hintergrund dafür
ist, dass es keine gesetzliche Aus-
kunftspflicht für die Frage, mit wem
man intim ist oder war, gibt. Dieser

Schutz basiert auf dem allgemeinen
Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz) und
wiegt höher als der Regressanspruch
des Scheinvaters. Allerdings besteht
die Chance, dass man an seine

untreue Ehefrau keinen Ehegatten-
unterhalt mehr zahlen muss, da die
Ehe- frau wegen ihres Verhaltens den
Unterhaltsanspruch verwirkt hat.

SOZIALE
VATERSCHAFT
Von der biologischen Vaterschaft ist
allerdings die soziale Vaterschaft zu
unterscheiden. Kein Abstammungs-
gutachten kann dem Vater die Erleb-
nisse mit seinem Kind wegnehmen:
wenn er die Hand des Kindes gehal-
ten hat, falls es krank war; wenn er
auf dem Fußballplatz stand, um die
Tore seines Juniors zu bejubeln; wenn
er das Kind getröstet hat, nachdem
es hingefallen war, … Selbst wenn
aufgrund eines gerichtlichen Vater-
schaftsanfechtungsverfahrens sämt-
liche Rechte und Pflichten enden, hat
deswegen der Scheinvater nach wie
vor Anspruch auf Umgang. Hier gilt
es, die gewachsene Bindung zum
Kind zu erhalten und zu fördern.
Denn eines ist klar: Vater sein ist
mehr als der Zeugungsakt.

INFO

Matthias Amberg ist
Fachanwalt für

Familienrecht und
Fachanwalt für

Erbrecht in Aschaffenburg.

MATTHIAS AMBERG


